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Information zur Eigentümeränderung: 
 
 
Nach § 6 (1) der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS) vom 03.12.2015 und § 12 der 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (GS-EWS) vom 03.12.2015, ist Gebührenschuldner, wer im 
Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks ist. 
 
Der endgültige Eigentumsübergang ist erst mit Eintragung des neuen Eigentümers im Grundbuch 
abgeschlossen. 
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der neue Eigentümer bereits vorher in das Versorgungsverhältnis als 
Zahlungsleistender eintritt. 
 
Sofern dies gewünscht ist,  werden noch einige Angaben von Ihnen für eine ordnungsgemäße Überleitung des 
Versorgungsverhältnisses benötigt. 
 
Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, beiliegendes Formular ausgefüllt und nach Gegenzeichnung durch 
den neuen Eigentümer an uns zurückzuschicken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Zweckverband Wasser/Abwasser „Obere Saale“ 
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Eigentümeränderung 
 
Vereinbarung für die Zeit bis zur endgültigen Eintragung des Eigentümers (neu) ins Grundbuch 
 

 
Kundennummer: 

  
Zählernummer: 

 

Leistungsobjekt-Nr.: 
   

    

Eigentümer (alt):  Telefon:  
Name, Vorname:   
    
Grundstück:  
  
  
  
Wohnanschrift: 
(wenn abweichend) 

 

 
Hiermit  vereinbart  der  o.g. Eigentümer (alt)  mit  dem Zweckverband Wasser/Abwasser „Obere Saale, dass 
zukünftig alle Bescheide und Mahnungen für die o.g. Grundstück an den unten aufgeführten Eigentümer (neu) 
als Bescheidempfänger und Zahlungsleistender gesandt werden. 
 
Dem Eigentümer (alt) ist bekannt, dass für den Zeitraum bis zur endgültigen Eintragung des Eigentümer 
(neu) ins Grundbuch alle für das Grundstück entstehenden Gebührenschulden auch gegen ihn 
festgesetzt, gemahnt und vollstreckt werden können. 
 
 mit Endabrechnung  ohne Endabrechnung 

 
Zählerstand:  Datum der Übergabe:  
    
Datum:  Unterschrift:  
          Eigentümer (alt) 
 

 
Eigentümer (neu) :  
 
Bescheide und Mahnungen sind den  Bescheidempfänger und Zahlungsleistenden an folgende Anschrift zu 
senden: 
 
Name, Vorname :  Telefon:  
    
Anschrift:  
  
  
  
 
Anzahl der Personen :   

 

    
Datum:  Unterschrift:  
          Eigentümer (neu) 
 
Sofern Sie die Vorteile des Lastschrifteinzuges nutzen möchten, verwenden Sie bitte das Formular 
Einzugsermächtigung (SEPA- Lastschriftmandat). 


